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Bekanntmachung  
über die Unwirksamkeit des Bebauungsplanes 
Nr. 761 - Große Feld / Langenberger Straße - 

Gemäß § 47 Abs. 5 Satz 2 2. Halbsatz der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) wird nachstehend 
die Entscheidungsformel des Urteils des Oberverwaltungsgerichtes für das Land Nordrhein-
Westfa-len vom 22.06.2023 (Az.: 2 D 347/21.NE) im Normenkontrollverfahren bekanntgemacht. 

Die Entscheidungsformel des Urteils des Oberverwaltungsgerichtes lautet wörtlich wie folgt: 

„Der Bebauungsplan Nr. 761 ‚Große Feld / Langenberger Straße‘ der Antragsgegnerin 
ist unwirksam.“ 

Die Unwirksamkeitserklärung gilt vom Augenblick des Inkrafttretens des Bebauungsplanes Nr. 761 
- Große Feld / Langenberger Straße - an. Eine Karte des räumlichen Geltungsbereiches des für 
unwirksam erklärten Bebauungsplanes Nr. 761 - Große Feld / Langenberger Straße - ist dieser Be-
kanntmachung beigefügt.

Velbert, den 24.08.2023 
gez. Lukrafka 
Bürgermeister 
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